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4.2 Vorsorgevollmacht

4.2.1 Allgemeines
Die Vorsorgevollmacht soll dann wirksam werden, wenn jemand die zur Besorgung 

seiner Angelegenheiten erforderliche Geschäftsfähigkeit, Einsichts- und 

Urteilsfähigkeit oder Äußerungsfähigkeit verliert. Die Angelegenheiten, zu deren 

Besorgung die Vollmacht erteilt wird, müssen ganz konkret angeführt werden. 

Der Bevollmächtigte darf nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer 

anderen engeren Beziehung zu einer Krankenanstalt, einem Heim oder einer sonsti-

gen Einrichtung stehen, in der sich der Vollmachtgeber aufhält oder von der dieser 

betreut wird.(§ 284 Abs. 1 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch)

Selbstbestimmung ist dem Gesetzgeber grundsätzlich wichtig. Durch eine 

geistige Behinderung oder eine psychische Krankheit (auch Demenz zählt dazu) 

kann es notwendig werden, dass gesetzliche Vertreter Verantwortung für die 

betroffenen Menschen übernehmen und verpflichtet sind, zum Wohle dieser zu 

handeln (Angehörigenvertretung, Vorsorgevollmacht, Sachwalterschaft). So stellt 

die neue Rechtslage klar, dass die Bestellung eines Sachwalters nicht zulässig ist, 

wenn durch eine Vorsorgevollmacht ausreichend vorgesorgt wurde.

In der Vorsorgevollmacht müssen die zukünftigen anzuvertrauenden Angelegen-

heiten angeführt werden. Eine Vollmacht der Art „in allen Angelegenheiten“ reicht 

nicht aus.

Wesentliche inhaltliche Bestandteile der Vorsorgevollmacht
a)	 Name, Geburtsdatum und Anschrift des Bevollmächtigten

b)	 Aufgabenbereiche des Bevollmächtigten, z. B.

	 •	 Verwaltung des Vermögens
	 •	 Achtung: Bei Verfügung über Bankkonten muss zusätzlich eine 
		  Spezialvollmacht mit den genauen Bankdaten (Bank, Kontonummer etc.) 
		  ausgestellt werden.
	 •	 Abschluss von Verträgen
	 •	 Geltendmachung von Ansprüchen
	 •	 Vertretung in Pensionsangelegenheiten
	 •	 Vereinbarungen über Pflegeleistungen
	 •	 Abschluss eines Heimvertrages
	 •	 Vertretung gegenüber Ämtern und Behörden
	 •	 Wohnungsangelegenheiten

	 •	 Verfügung über den Grundbesitz
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c)	 konkrete Weisungen für z. B.

	 •	 Betreuung
	 •	 Pflegeleistungen
	 •	 Heimaufenthalt
	 •	 medizinische Versorgung
	 •	 Freizeitgestaltung
	 •	 Besuche von und/oder bei Angehörigen/Freunden
	 •	 Urlaubsreisen

d)	 Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vollmacht

e)	 Dauer der Vollmacht

Es können für verschiedene Aufgabengebiete (z. B. Gesundheitsvorsorge, Vermö-

gensangelegenheiten) auch verschiedene Bevollmächtigte eingesetzt werden. 

Auch die Einsetzung eines Ersatzbevollmächtigten ist zulässig.
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4.2.2 Bestandteile und Formvorschriften
1.	 Einfache Angelegenheiten:

	 •	 eigenhändig geschrieben und unterschrieben

	 •	 fremdhändig (z. B. durch Rechtsanwalt) verfasst: muss vom Vollmachtgeber 	

		  und von drei anwesenden Zeugen unterschrieben werden oder notarielle 

		  Beurkundung bzw. Notariatsakt

2.	 In folgenden Fällen muss die Vorsorgevollmacht bei einem Rechtsanwalt, 

	 Notar oder Gericht erstellt werden (wichtige Angelegenheiten):

	 •	 Einwilligung in schwerwiegende medizinische Behandlungen

	 •	 Entscheidung über dauerhafte Änderung des Wohnortes (z. B. Seniorenheim)

	 •	 Besorgung von Vermögensangelegenheiten, die nicht zum ordentlichen 

		  Wirtschaftsbetrieb gehören

3.	 Widerruf:

Bei ausreichender Geschäfts- und Einsichtsfähigkeit kann der Vollmachtgeber die 

von ihm ausgestellte Vorsorgevollmacht jederzeit formlos und ohne Angabe von 

Gründen widerrufen. Selbst bei einem eingetretenen Vorsorgefall kann der Voll-

machtgeber „zu erkennen geben“, dass er vom Bevollmächtigten nicht mehr 

vertreten sein will (Vetorecht). Vollmachtgeber und bevollmächtigte Person sollten 

je eine Ausfertigung der Vollmacht aufbewahren. Es ist empfehlenswert, die 

Vollmacht von einem Rechtsanwalt oder Notar im österreichischen Zentralen

Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) registrieren zu lassen.

Nähere Informationen:
Amtstag Bezirksgericht Feldkirch

Churerstraße 13 | 6800 Feldkirch | +43 5 76014 343

 


